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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 275 S

Bericht des Petitionsausschusses Nr. 18 vom 13. Januar 2009

Der Petitionsausschuss hat am 13. Januar 2009 die nachstehend aufgeführten acht Ein-
gaben abschließend beraten. Der Ausschuss bittet, die Stadtbürgerschaft möge über
die Petitionen wie empfohlen beschließen und die Vorlage dringlich behandeln.

Elisabeth Motschmann

(Vorsitzende)

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben an den Senat mit der Bitte um Abhilfe
weiterzuleiten.

Eingabe-Nr.: S 17/65

Gegenstand: Straßenausbau

Begründung: Der  Petent  bittet  darum,  eine  namentlich  benannte  Straße  auszu-
bauen. Er trägt vor, die Straße sei mittlerweile nicht mehr verkehrs-
sicher. Der Straßenausbau sei notwendig, da es sich um eine wich-
tige Straßenverbindung handele, die auch als Schulweg und ÖPNV-
Trasse  genutzt  werde.  Gerade  dies  erfordere  die  Anlegung  eines
beidseitigen Rad- und Fußweges zum Schutz der Schülerinnen und
Schüler sowie älterer Menschen.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa ein-
geholt. Außerdem hat er eine Ortsbesichtigung und eine Anhörung
durchgeführt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergeb-
nis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Die hier interessierende Straße ist im Lkw-Führungsnetz ausgewie-
sen. Sie wird als Trasse für den öffentlichen Personennahverkehr und
als Schulweg genutzt. Außerdem dient sie als Haupterschließungs-
straße für eine viel befahrene Bundesstraße. Die Sanierung wurde
aus finanziellen Gründen immer wieder verschoben. Die Straße be-
findet sich in einem dringend ausbauwürdigen Zustand. Der Petitions-
ausschuss hat Zweifel daran, ob die Straße auch in den nächsten Jah-
ren noch in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist nach Auffassung des Petitionsausschusses
dringender Handlungsbedarf für einen Ausbau der Straße gegeben.
Es erscheint dem Ausschuss erforderlich, dass sofort Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden, damit nach Beendigung des Ausbaus einer
in  der  Nähe  verlaufenden  Bundesstraße  die  hier  interessierende
Straße ausgebaut werden kann.

Eingabe-Nr.: S 17/84

Gegenstand: Mitwirkungsrechte  der  Zentralelternvertretungen  in  Kindertages-
stätten

Begründung: Die Petenten setzen sich dafür ein, dass die Mitwirkungsrechte von
Elternvertretungen in Kindertageseinrichtungen gesetzlich festge-
schrieben werden. Sie fordern ein verbrieftes Recht auf Information
und Anhörung bei allen Fragen, die die Entwicklung und die Situa-



— 2 —

tion von Kindertagesstätten betreffen. Zur Begründung berufen sie
sich darauf, dass im Kindertagesstättenbereich wichtige Grundlagen
für die weitere Entwicklung der Kinder und der späteren Bildungs-
prozesse geschaffen würden. Dementsprechend müssten Eltern von
Kindergartenkindern  die  gleichen  Mitwirkungsrechte  eingeräumt
werden, wie den Eltern von Schülerinnen und Schülern. Auch habe
es in der Vergangenheit Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit
mit der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozi-
ales gegeben. So sei die Zentralelternvertretung erst beteiligt wor-
den, als Entscheidungen bereits getroffen worden seien. Die zustän-
dige Deputation sei über Einwendungen der Zentralelternvertretung
nicht informiert worden.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales eingeholt. Außerdem hat er eine Anhörung durchge-
führt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der par-
lamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Nach dem Bremischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege bilden die Gesamtelternvertretun-
gen in einer Stadtgemeinde eine Arbeitsgemeinschaft. Das Nähere
über deren Aufgaben regeln die Stadtgemeinden. In Ausführung die-
ses Rahmens hat die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales eine Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Eltern-
gremien in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadtgemeinde Bre-
men erlassen. Danach erörtern die Zentralelternvertretungen der
Träger von Kindertageseinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen
erziehungs- und bildungspolitische Maßnahmen, Rechtsvorschriften
für Tageseinrichtungen sowie organisatorische, finanzielle und zeit-
liche Rahmenbedingungen, die von grundsätzlicher Bedeutung für
die Tageseinrichtungen aller oder mehrerer Träger sind. Zur Erfül-
lung dieser Aufgaben sollen sich das Amt für Soziale Dienste und die
Zentralelternvertretung gegenseitig informieren.

Das in der Richtlinie festgeschriebene Informationsrecht der Zentral-
elternvertretungen erscheint nicht ausreichend, den Sachverstand der
Eltern ausreichend einzubeziehen. Nach Auffassung des Petitions-
ausschusses muss der Zentralelternvertretung auch ein Anhörungs-
recht und ein Mitwirkungsrecht eingeräumt werden, damit ihre Auf-
fassung bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden kann.
So ist es auch in einigen anderen Bundesländern, wie z. B. Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt und
Rheinland-Pfalz, geregelt. Ob es hierfür einer gesetzlichen Grund-
lage bedarf, erscheint dem Petitionsausschuss fraglich. Deshalb soll-
te die Petition in anonymisierter Form an die Fraktionen weitergelei-
tet werden, die gegebenenfalls das entsprechende Gesetzgebungs-
verfahren einleiten können.

Der Ausschuss bittet mehrheitlich bei einer Gegenstimme, folgende Eingabe für
erledigt zu erklären, da sie nicht abhilfefähig ist:

Eingabe-Nr.: S 17/84

Gegenstand: Besetzung des Jugendhilfeausschusses

Begründung: Die Petenten setzen sich dafür ein, dass der Zentralelternvertetung
der Kindertagesstätten durch eine gesetzliche Regelung ein bera-
tendes Mandat im Jugendhilfeausschuss eingeräumt wird.

Die Forderung der Petenten, mit beratender Stimme in den Jugend-
hilfeausschuss entsandt zu werden, ist für die laufende Legislaturpe-
riode erfüllt. Auch für die Zukunft besteht eine derartige Möglich-
keit. Dafür bedarf es keiner ausdrücklichen gesetzlichen Regelung,
die im Übrigen nur in zwei von 16 Bundesländern so vorgesehen ist.
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Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, da sie nicht ab-
hilfefähig sind:

Eingabe-Nr.: S 16/61

Gegenstand: Bauordnungsrechtliche Verfügungen

Begründung: Der Petent wendet sich gegen eine Beseitigungsverfügung. Außer-
dem begehrt er ein bauaufsichtliches Einschreiten gegen seine Nach-
barn.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten meh-
rere Stellungnahmen des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa eingeholt. Außerdem hat er eine Ortsbesichtigung durchge-
führt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der par-
lamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Die Beseitigungsverfügung und die Ablehnung des bauaufsichtsrecht-
lichen Einschreitens gegen die Nachbarn sind bestandskräftig. Der
Petent hat den hier interessierenden Gebäudeteil nach Durchfüh-
rung eines gerichtlichen Verfahrens mittlerweile beseitigt. Der Petiti-
onsausschuss hat demnach keine Möglichkeiten in dieser Angele-
genheit weitergehend tätig zu werden.

Eingabe-Nr.: S 17/82

Gegenstand: Verlegung einer Sitzgruppe

Begründung: Die Petenten beschweren sich über Lärm und Belästigungen durch
Benutzer einer Sitzgruppe in einem Park. Ihrer Ansicht nach sollten
statt der Sitzgruppe Einzelbänke mit möglichst großem Abstand er-
richtet werden. Weiter rügen die Petenten die Vermüllung der Ge-
samtanlage und mutwillige Zerstörungen an der Wegebeleuchtung.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa ein-
geholt. Außerdem hat er eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentari-
schen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Die Sanierung der Parkanlage wurde in einem umfangreichen Betei-
ligungsprozess mit Anwohnern, Ortsamt, Beirat und verschiedenen
im Stadtteil aktiven Institutionen abgestimmt. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die von den Petenten gerügte Sitzgruppe disku-
tiert. Allerdings hat die Projektgruppe eine Beseitigung der Sitzgruppe
als nicht sehr effektiv erachtet, da dadurch nur eine eventuelle Ver-
lagerung des Treffpunktes erreicht werden könnte. Deshalb hat man
versucht,  durch  Verlagerung  der  Sitzgruppe  einen  möglichst  kon-
fliktarmen Standort, an dem sich die Nutzergruppen weiter aufhal-
ten  können,  zu  finden.  Der  jetzige  Standort  wurde  deshalb  in
möglichst großer Entfernung zur nächsten Wohnbebauung und mit
Abstand zum Kinderspielplatz angelegt.

Das ist für den Petitionsausschuss nachvollziehbar. Deshalb kann er
das Anliegen der Petenten nicht unterstützen. Seiner Einschätzung
nach würde die Errichtung von Einzelbänken nicht zu der von den
Petenten gewünschten Nutzung führen.

Um der Müllproblematik zu begegnen, sollen im Bereich der Sitz-
gruppe Abfallsammelbehälter aufgestellt werden.

Eingabe-Nr.: S 17/84

Gegenstand: Finanzielle Ausstattung der Zentralelternvertretung

Begründung: Die Petenten halten es für erforderlich, dass man der Zentraleltern-
vertretung der Kindertagesstätten im Rahmen des Haushaltsplanes
ein Budget zur Verfügung stellt und möglichst eine halbe Stelle für
die Arbeit des Zentralelternbeirats der Kindertagesstätten bewilligt.
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Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petenten eine Stel-
lungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales eingeholt. Außerdem hat er eine Anhörung durchge-
führt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der par-
lamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Ein eigenes Budget für die Arbeit der Zentralelternvertretung er-
scheint dem Petitionsausschuss nicht erforderlich. Nach den Richtli-
nien zur Zusammenarbeit mit Elterngremien in Tageseinrichtungen
für Kinder in der Stadtgemeinde Bremen sollen der Zentraleltern-
vertretung die Kommunikations- und Informationswege des Amtes
für Soziale Dienste zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus
erforderliche Sachmittel sollen ihnen nach Maßgabe der hierfür be-
reitstehenden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Eingabe-Nr.: S 17/104

Gegenstand: Nachbarbeschwerde gegen ein Bauvorhaben

Begründung: Der Petent wendet sich gegen eine Baugenehmigung zur Erweite-
rung einer religiösen Einrichtung. Er trägt vor, auf dem Grundstück
seien nicht genügend Stellplätze vorhanden. Nach dem Bebauungs-
plan sei die Schaffung von Wohnräumen auf dem Grundstück nicht
zulässig. Außerdem bezweifelt er die Neutralität der Baubehörde bei
Bearbeitung des genannten Vorgangs.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stel-
lungnahme des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa ein-
geholt. Außerdem hat er eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Unter
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentari-
schen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Für den Petitionsausschuss ist nachvollziehbar, dass die Bauaufsichts-
behörde für das beantragte Vorhaben eine Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans erteilt hat. Das ist möglich, wenn die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städ-
tebaulich  vertretbar  ist  und  wenn  sie  auch  unter  Würdigung  nach-
barlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Diese
Voraussetzungen liegen nach Auffassung des Petitionsausschusses
vor.

Die Baumaßnahme tritt nach außen hin kaum in Erscheinung. Das
Gebäude wirkt nach wie vor eingeschossig, weil der Umbau an den
Bestand anschließt. Damit erscheint die Überschreitung der Einge-
schossigkeit aus gestalterischen Gründen vertretbar. Bereits jetzt ist
eine Wohnung auf dem Grundstück vorhanden und wird als solche
genutzt. Diese Nutzung ist vergleichbar mit den Betriebsleiterwoh-
nungen als untergeordnet anzusehen.

Durch die Umbaumaßnahme werden nachbarrechtliche Belange nicht
beeinträchtigt. Da die Eingangssituation zum Gebäude geändert
wurde, ist eine Lärmquelle beseitigt worden. Hinzu kommt eine Be-
ruhigung des Außenbereiches durch weitere Nutzungsmöglichkeiten
im Gebäudeinneren. Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen auf dem
Grundstück ist nachgewiesen. Gleichwohl kann es – wie bei allen
religiösen Einrichtungen – an Feiertagen durch ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen weiterhin zu Engpässen kommen.

Eingabe-Nr.: S 17/126

Gegenstand: Entwidmung

Begründung: Der Petent wendet sich gegen die Schließung einer Fußgängerunter-
führung. Er trägt vor, die Stadt habe den Tunnel jahrelang verkom-
men lassen und ziehe diesen Umstand nun für die Schließung heran.
Man müsse das Bauwerk sanieren, damit die Akzeptanz sich erhöhe.
Die  oberirdische  Kreuzung  sei  für  Fußgänger  längerwierig  und
wegen der Autoabgase auch gesundheitsschädigend.
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Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten meh-
rere Stellungnahmen des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Er-
gebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt
dar:

Nach den Erkenntnisses des Petitionsausschusses wird der Tunnel
trotz der Zeitersparnis, beim Queren der Straßenkreuzung nur noch
von wenigen Menschen genutzt. Der Tunnel stellt sich als verlasse-
ner Ort dar. Welche Ursachen die nicht mehr gegebene Akzeptanz
der Unterführung hat, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.
Abzustellen  ist  auf  den  jetzigen  Zustand.  Für  die  Instandhaltung,
Reinigung  und  Beleuchtung  verursacht  seine  Aufrechterhaltung
hohe Kosten, die auch nicht auf Mieter umgelegt werden können.
Vor diesem Hintergrund ist für den Petitionsausschuss die beabsich-
tigte Schließung nachvollziehbar.

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären:

Eingabe-Nr.: S 17/36

Gegenstand: Renovierungsbeihilfe

Begründung: Die Petentin bittet darum, ihr einmalige Beihilfen für die Renovie-
rung ihrer Wohnung zu gewähren. Aufgrund ihrer persönlichen Le-
benssituation sei sie nicht in der Lage, die Wohnung mit entspre-
chend geringen Mitteln selbst zu renovieren.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen der Petentin mehrere
Stellungnahme der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales eingeholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das
Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt
dar:

Im Rahmen des Petitionsverfahrens konnte der Petentin keine ein-
malige Beihilfe für die Renovierungskosten bewilligt werden. Sie hat
bislang keinen entsprechenden Antrag gestellt. Ein solcher Antrag
wäre aber zukünftig erfolgversprechend und sollte der Petentin an-
geraten werden. Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales beabsichtigt, im Hinblick auf die mittlerweile vor-
liegende höchstrichterliche Rechtsprechung, künftig Renovierungs-
kosten als einmalige Beihilfen zu übernehmen.

Eingabe-Nr.: S 16/61

Gegenstand: Akteneinsicht

Begründung: Der Petent bittet darum, ihm Akteneinsicht in die Bauakten für das
Nachbargrundstück zu gewähren.

Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten meh-
rere Stellungnahmen des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa eingeholt. Außerdem hat er eine Ortsbesichtigung durchge-
führt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der par-
lamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:

Die Vertreterin des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
hat dem Petenten im Rahmen der Ortsbesichtigung nochmals zuge-
sichert, dass er nach entsprechender Terminvereinbarung Aktenein-
sicht nehmen könne. Insoweit hat sich die Angelegenheit erledigt.

Eingabe-Nr.: S 17/108

Gegenstand: Sanierung eines Gehwegs.

Begründung: Dem Begehren der Petentin wurde stattgegeben.
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